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Corona-Sonderfonds: aktueller Umsetzungsstand 

 

Aus dem im Juni 2020 beschlossenen Corona-Sonderfonds wurden bis 31.12.2020 folgende 

Zuschüsse an insgesamt 24 Vereine und Institutionen ausgezahlt: 

 Sport:     60.500,- € 

 Kultur:     82.100,- €  

 Jugend und Soziales:   27.200,- € 

Summe:  169.800,- € 

Von den ursprünglich bereitgestellten Mitteln i.H.v. 380.000,- € sind folglich noch 210.200,- € 

verfügbar.  

 

Eine Förderung haben die folgenden Norderstedter Vereine/Institutionen erhalten: 

 Sport: SG Wasserratten, TC Garstedt, Inklusiver Sportverein, Norderstedter SV, 1. SC 

Norderstedt, TSG Creativ 

 Kultur: Blueswerk, Theater Life, Neues Theater Norderstedt, Music-Werkstatt, 

KunstWerkstattNatur, Theater Pur, Norderstedter Amateur-Theater, Tanks Theater, 

Spielmannszug des TURA Harksheide, Musikverein Norderstedt, Chaverim – 

Freundschaft mit Israel, Frauenchor Norderstedt, Freunde von Kohtla-Järve, Soziales 

Zentrum. 

 Jugend und Soziales: Norderstedter Pfadfinder DPBH, Paulinchen, Mütterzentrum 

Norderstedt, Lebenshilfe Norderstedt 

 

Im ersten Bewilligungsschritt im August 2020 wurde zunächst eine Höchstgrenze für den 

Zuschuss i.H.v. 10.000,- € festgelegt. Vereine, die einen höheren Zuschuss beantragt hatten, 

haben das Signal bekommen, dass – in Abhängigkeit von den weiteren Auswirkungen der 

Pandemie bis Jahresende – eine darüberhinausgehende Bezuschussung möglich ist. 5 

Vereine haben Ende des Jahres einen Folgeantrag gestellt. Davon sind 3 Anträge bereits 

abschließend bearbeitet und ausgezahlt. Zwei Anträge sind noch in der Prüfung. 

 

Insgesamt wurden sieben Anträge auf einen Zuschuss aus dem Sonderfonds abgelehnt. Dies 

resultiert im Regelfall daraus, dass  

 der beantragte Zuschuss nicht mit dem Zweck des Sonderfonds übereinstimmt (z.B. 

Weitergabe der Mittel an Dritte oder für Investitionen) oder  

 trotz coronabedingter Einschränkungen und Einnahmeausfällen keine ungedeckten 

Kosten bestehen, da die regulären Einnahmen des Vereins/der Institutionen die 

laufenden Kosten decken können. 
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